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f) Tanzbelustigungen, Maskenbällen, Narrenabendon, Kostümfesten und Kostüm
bazaren,

g) Panoraina-Rundgemälden,
h) Wettrennen, Wettfahren, Wettrudern, Wettschwimmen, Rad- und Motor

rennen, Luftballon- und Luftfahrzeug-Auffahrten und ähnlicheuVeranstaltungen,
i) Kinematographon (Lichtspiele, Vitaskope, llioskopo, Biophone) und ähnlichen

Veranstaltungen
einer Steuer nach folgenden Vorschriften.

2. Die Entrichtung der Steuer an die Stadtkasso liegt dem Unternehmer der Ver

anstaltung ob.
3. Wegen der Ergänzung der Besteuerung durch Lustbarkoitssteuer vergl. § 6 XII.

§ 2. Die Steuer beträgt: auf Eintrittskarten sowie jeden sonstigen sie vertretenden Ausweis

(Vortragsfolge, Gutschein und dergl.)

1. Für Konzerte, deklamatorische Vorlesungen. Rezitationen und Vorträge, sowie
Theatervorstellungen, bei denen während der Darbietung Getränke nicht verabfolgt
werden, bis zu einem Tageskassenpreis von 8 Mk. 10°/o, von über 8 Mk. bis

einschließlich 12 Mk. 20°/o, von über 12 Mk. 30°/o dos Tageskassenpreises,
wobei die Steuer nach obon auf volle Zehner abgorundot wird.

2. Für Kinovorstellungen und Tanzbolustigungen, Maskenbälle, Narronabende, Kostüm
feste und Kostümbazaro bei einem Tageskassonpreis bis einschließlich 4 Mk.
30°/ , von über 4 Mk. bis einschließlich 8 Mk. 40 °/o, von über 8 Mk. 50°/o des

vollen Tageskassenpreises, wobei dio Steuer nach obon auf volle Zehner abge
rundet wird.

3. Für alle anderen Veranstaltungen des § 1 bei einem Tageskassenpreis bis ein
schließlich 2 Mk. 20%, von über 2 Mk. bis einschließlich 4 Mk. 30°/o, von
über 4 Mk. bis einschließlich 8 Mk. 40 ° ('o, und von über 8 Mk. 50°/o des vollen

Tageskassenpreises, wobei die Steuer nach oben auf volle Zehner abgerundot wird.
Wenn in Weinstubon (Kabaretts, Dielen, Bars und ähnlichen Lokalen) bei

steuerpflichtigen Veranstaltungen Eintrittskarten zu 3 Mk. und weniger ausge
geben werden, wird nicht Eintrittskartensteuer, sondern Lustbarkoitssteuer gemäß
§ 6 1b erhoben.

Wird bei Theatervorstellungen das gesamte Theater gegen eine Gesamt
vergütung Personenvereinigungen zur Verfügung gestellt, so hat der Theater-
unternehmer eine Steuer von 10 °/o der Gesamtvergütung zu entrichten; eine
Besteuerung der Eintrittskarten findet in diesem Falle nicht statt.

§ 3. Für Eintrittskarten, welche mehrere Personen zum Eintritt berechtigen, ist das

entsprechende Vielfache des vorbezeichneten Steuersatzes, und, wonn dio zugolassene Personen
zahl auf der Eintrittskarte nicht angegeben ist (Familienkarten, Wagenkarten), das Fünffache
desselben zu entrichten.

§ 4. Bei Sammelkarten, Dutzend- und Abonnementskarten wird der Einheitspreis der
Berechnung der Steuer zu Grunde gelegt, und der sich hieraus ergebende Steuerbetrag ent
sprechend vervielfältigt. Unentgeltlich ausgegebene Eintrittskarten sind von der Steuer befroit.

Bei Veranstaltungen, in denen den Besuchern außer den Eintrittskarten durch den Ver

kauf von Programmen, Tanzschleifen, Narrenkappen oder anderen Abzeichen sowie durch Abgabe
der Garderobe usw. besondere Auflageu gemacht werden, die für die Person insgesamt 1 Mk.,
in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. April 1,50 Mk. übersteigen, erhöht sich dio Eintrittskarten
steuer um die Hälfte der Steuer.

§ 5. 1. Die näheren zur Durchführung der Eintrittskartensteuer erforderlichen Vorschriften

erläßt der Magistrat.
2. Über die täglich entgeltlich oder unentgeltlich ausgegebenen Eintrittskarten aller

Art (Tageskarten, Dutzendkarten, Abonnementskarten usw.) ist in der vom
Magistrat vorgeschriebenen Form mit der städtischen Hebestelle abzurechnen.

3. Der Steuerpflichtige ist gehalten, dem Magistrat zur Prüfuug der richtigen Ab
führung der Steuer jederzeit Einsicht in seine Bücher zu gestatten.

4. Steuerbeträge, die für eine nicht zustande gekommene Veranstaltung an die

Stadtkasse abgeführt sind, werden dem Unternehmer erstattet.

b) Lustbarkeitsstener.

§ 6. Im Bezirke der Stadt Cassel sind für öffentliche Lustbarkeiten, soweit nicht Ein-
trittskartenbesteuerung Platz greift, nachstehende Steuern für jeden Tag zu entrichten, und zwar:

Ia. Für die Veranstaltung von Tanzbelustigungen, Narrenabendeu, KarnevalssitzungeD,
Kostümbazaren, Kostümfesten und dergl., sowie von Gesangs- und deklamatorischen Vorträgen,
Schaustellungen von Personen und ähnlichen Darbietungen, bei denen ein höherers Interesse der

Kuust und Wissenschaft nicht obwaltet (Variete-, Spezialitäten-Vorstellungen'u. dergl.),

1. in Räumen bis zu 50 qm Grundfläche
2. „ „ „ „ 100 „
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